
Der Hauptausschuss beschließt im Wege der Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 GO 
NW: 
Bei Konto 522101, Kostenträger 12.01.02 – Straßenunterhaltung – wird einer überplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von 55.500 Euro zugestimmt. 


